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1. Allgemeines  
 
1.1 Organisation  
 
Der Rennsportclub 77 Formel V Deutschland e.V. nachfolgend Serienausschreiber genannt, 
schreibt für das Jahr 2011 den Formel V Cup 2011 aus. 
 
 
Die Serie wird von folgenden Firmen unterstützt: 
 
.............................................................keine.................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
Die ausgeschriebene Serie mit den vorliegenden sportlichen und technischen Reglements 
sind vom Deutschen Motor Sport Bund mit Datum vom 13.05.2011 unter Reg.-Nr.:  556/2011 
genehmigt. 
 
 
 
1.2 Rechtsgrundlagen der Serie  
 
Diese Serie unterliegt den folgenden Bestimmungen: 
 
�x Internationales Sportgesetz der FIA mit Anhängen (ISG) 
�x DMSB- Veranstaltungsreglement 
�x DMSB- Rundstreckenreglement 
�x Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB (RuVO) 
�x Beschlüsse und Bestimmungen des DMSB 
�x Umweltrichtlinien des DMSB 
�x Anti-Doping Regelwerk der nationalen Anti-Doping Agentur (NADA-Code) 
�x Sportliches und Technisches Reglement dieser Serie mit den vom DMSB genehmigten 

Änderungen und Ergänzungen (Bulletins) 
�x Ausschreibungen der Veranstaltungen mit eventuellen Änderungen und Ergänzungen 
 
 
 
 
1.3 Status der Veranstaltungen  
 
Der Status der Veranstaltung wird in der jeweiligen Veranstaltungs-Ausschreibung 
angegeben. 
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1.4 Allgemeine Definitionen  
 
Formel V 1300  
Einsitzige Rennwagen (Monoposto) mit vier Rädern, die für Geschwindigkeitsrennen auf 
Rundstrecken oder geschlossenen Strecken auf der Basis von Original-VW-Audi-Teilen des 
Typs 1 hergestellt wurden. 
 
Automobil  
Landfahrzeug, das auf mindestens vier, nicht in einer Linie angeordneten Rädern rollt, von 
denen mindestens zwei vorne zur Lenkung und mindestens zwei hinten zum Antrieb dienen. 
 
Landfahrzeug  
Fortbewegungsmittel, das sich aus eigener Kraft bewegt und bei der Fortbewegung ständig 
Kontakt zum Boden hat und dessen Antriebselemente und Lenkvorrichtungen unter ständiger 
Kontrolle eines im Fahrzeug sitzenden Fahrers stehen. 
 
Original -VW-Audi -Teile  
Hersteller-Originalteile, welche im offiziellen VW-Audi-Ersatzteilkatalog aufgeführt sind 
und/oder eindeutig eine Kennzeichnung als Original-VW-Audi-Teil tragen sowie sämtliche für 
die Serienfertigung erforderlichen Bearbeitungsgänge durchlaufen und erfüllt haben. 
 
Neben den Definitionen gemäß dieses Art. 1.4 und Art. 4.13 dieser Ausschreibung gelten die 
„Allgemeinen Bestimmungen, Definitionen und Klarstellungen zu Technischen Reglements“ 
(DMSB-Handbuch, blauer Teil) sowie die Definitionen gemäß Art. 251 des Anhang J (ISG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Serien -Terminkalender  
 
Der Terminkalender wird den eingeschriebenen Teilnehmern rechtzeitig zugesandt. 
 
 

 
1.+2.   Lauf:  20.-22. Mai  Spielberg A1 (A ) 
 
3.+4.   Lauf:  15.-17. Juli   Oschersleben  
 
5.+6.   Lauf:  05.-07. August  Most (CZ ) 
 
7.        Lauf:  14.-15. Oktober  Hockenheim  
 
 
Veranstaltungen  
Falls ein Lauf wegen „höherer Gewalt“ gestrichen wird, muss sich die Formel V Deutschland 
e.V. um einen Ersatzlauf bemühen. Wenn dieses nicht gelingt, hat die Formel V Deutschland 
e.V. das Recht, die Anzahl der Rennen zu reduzieren. 
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3. Sportliches Reglement (Durchführungsbestimmungen)  
 
3.1 Teilnehmer  
- ��  Fahrer mit einer für das Jahr 2011 gültigen internationalen Bewerber- und Fahrerlizenz 
des DMSB oder eines anderen der FIA angeschlossenen ASN, die bei der Formel V 
Deutschland eingeschrieben sind und die Einschreibegebühren entrichtet haben, sind 
teilnahmeberechtigt. 
 
- x Fahrer mit einer für das Jahr 2011 gültigen nationalen oder internationalen Bewerber- 
und Fahrerlizenz des DMSB oder eines anderen der FIA angeschlossenen ASN der EU, die 
bei der Formel V Deutschland eingeschrieben sind und die Einschreibegebühren entrichtet 
haben, sind teilnahmeberechtigt. 
 
- ��  Werksangehörige der ................................................................................... und deren 
Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
 
- ��        Beim Start jeder Veranstaltung, jedes Trainings oder Rennens müssen die 
Wettbewerbsfahrzeuge und Team-Begleitwagen sauber und in einen einwandfreien Zustand 
sein. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die Teilnahme von 
Wettbewerbsfahrzeugen zu verbieten, die diesen Forderungen nicht entsprechen. 
 
3.2 Bewerber  
 
- ��  Bewerber, die sich mit dem Fahrer einschreiben, müssen eine Firmen- oder Club 
Bewerberlizenz des DMSB oder eines anderen der FIA angeschlossenen ASN für das Jahr 
2011 besitzen und die Einschreibegebühr entrichtet haben. 
 
-  x Bewerber, die sich mit dem Fahrer einschreiben, müssen eine Firmen- oder Club 
Bewerberlizenz des DMSB für das Jahr 2011 besitzen und die Einschreibegebühr entrichtet 
haben. 
 
Sponsoren oder Namensgeber, die neben dem Fahrernamen im offiziellen Programmteil 
sowie Nenn-, Starter- und Ergebnislisten genannt werden wollen, ohne gleichzeitig die 
Funktion eines Bewerbers zu übernehmen, können dies durch den Erwerb einer „DMSB-
Sponsor-Card“ erreichen (nur für DMSB genehmigte Veranstaltungen). 
 
 
3.3 Gastfahrer  
 
-  x Der Formel V Deutschland e.V. kann Gastfahrer mit einer gültigen internationalen 
Bewerber- und Fahrerlizenz zu den Wertungsläufen zulassen. Wenn diese die Bedingungen 
der Ausschreibung zu der jeweiligen Veranstaltung erfüllen, können sie außerhalb der Punkte- 
und Preisgeldwertung teilnehmen. 
Die eingeschriebenen Teilnehmer haben vorrangige Startberechtigung. 
 
3.4 Altersregelung  
 
-  x ab 16 Jahren Mindestalter.............................................................................................. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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3.5 Einschreibungen  
 
Der Bewerber und/oder Fahrer muss sich mit dem vom Serienausschreiber herausgegebenen 
„Antrag auf Einschreibung“ bis zum 20.05.2011 um die Zulassung zum Formel V Cup 2011 
bewerben. 
Der Serienausschreiber behält sich das Recht vor, auch später eingehende Anträge 
anzunehmen. 
Der vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Antrag ist an folgende Adresse zu senden: 
 
 Formel V Deutschland e.V., Kerstin Paschke ,  Braunsbacher Str. 25 , 90765 Fürth  
 
 
Die Einschreibegebühr sowie eine eventuelle Kaution ist gemäß dem „Antrag auf 
Einschreibung“ fällig. 
Der Serienausschreiber behält sich das Recht vor „Anträge auf Einschreibung“ ohne Angabe 
von Gründen abzulehnen. 
 
 
3.6 Teilnahmeverpflichtung  
entfällt 
 
 
 
3.7 Nennungen  
 
Mit dem „Antrag auf Einschreibung“ beauftragen und bevollmächtigen Bewerber und Fahrer 
den Serienausschreiber, in seinem Namen Nennungen zu den Veranstaltungen bei denen 
Wertungsläufen zur Formel V Cup 2011 durchgeführt werden, abzugeben (Blocknennung). 
 
 
3.8 Zugelassene Fahrzeuge  
- ��  Im Formel V Cup 2011 kommen ausschließlich Fahrzeuge zum Einsatz, die den 

technischen Vorgaben dieses Reglements entsprechen müssen. 
 
-  Zugelassene Fahrzeuge und Klasseneinteilung  
            
           - Formel V 1300 ccm Wassergekühlt  
 - Formel V 1300 ccm Luftgekühlt 
 - Formel Super V 1800 ccm 
  
 - Alle Fahrzeuge gem. techn. Reglement Formel V Deutschland e.V. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 (ggf. Anlage hinzufügen) 
 
3.9 Reparatur, Verplombung und Kennzeichnung von Fahrzeugteilen  
 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 
 

x 
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3.10 Dokumenten Abnahme  
 

Folgende Dokumente müssen vom Fahrer/Bewerber vorgelegt werden: 
 

x Nennbestätigung 
x Lizenz von Bewerber/Sponsor 
x Fahrerlizenz 
��  gegebenenfalls ASN Bestätigung 
��  medizinische Eignungsbestätigung 
��  _____________________________________ 
��  _____________________________________ 
��  _____________________________________ 

 
 
3.11 Technische Abnahme/Technische Kontrollen  
 

Bei der Technischen Abnahme müssen die Fahrer oder von ihnen beauftragte Personen mit 
dem Wettbewerbsfahrzeug und der vorgeschriebenen Fahrer-Sicherheitsausrüstung 
erscheinen. Das Fahrzeug muss so vorgeführt werden, wie es Wettbewerb eingesetzt wird 
und muss den geltenden technischen Bestimmungen entsprechen. 
 
Folgende Fahrzeug-Dokumente sind vorzulegen: 
 

��  Wagenpass oder Fahrzeugschein 
x Wagenpass 
��  Fahrzeugschein 
��  Kopie Fahrzeugbrief 
��  Homologationsblatt 
��  Kopie Auszug aus der G-Fahrzeugliste 
��  Zertifikat für Überrollvorrichtung 
��  ______________________________________ 
��  ______________________________________ 

 
3.12 Fahrerausrüstung  
 

Ein Helm gemäß DMSB- Bestimmungen ist vorgeschrieben (siehe DMSB Handbuch). Die 
vorgeschriebene Bekleidung wie z.B. Overall, Unterwäsche, Handschuhe, Schuhe, Socken 
und Kopfhaube müssen FIA- Norm 8856-2000 entsprechen. 
 
3.13 Werbung an Fahrerausrüstung  
 

-  x An der Fahrerausrüstung ist keine Werbung vorgeschrieben. 
 
-  x Für die Fahrerausrüstung gelten folgende Werbevorschriften 

Werbefläche, die weder für Aufkleber der Sponsoren noch für die Anbringung der 
Startnummern benötigt werden, sind zur freien Verwendung des Wettbewerbers  
freigegeben. 
 

-  x Die äußere Erscheinung der Fahrzeuge ist für die Imagepflege und Öffentlichkeits- 
arbeit der Formel V sehr wichtig.  

 
3.14 Werbung und Startnummern am Fahrzeug (siehe Techn. Reglement Art. 4.10)  
 
ACHTUNG: Abweichungen von den FIA/DMSB-Bestimmungen bedürfen einer 
Sondergenehmigung des DMSB. 
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Werbung  
Mit seiner Unterschrift auf der Anmeldung für den Formel V Cup 2011 erklärt sich der 
Teilnehmer damit einverstanden, dass die Formel V Deutschland e.V. und Sponsoren die 
Erfolge der Fahrer für Werbezwecke, Öffentlichkeitsarbeit usw. verwenden können. Die Fahrer 
sind verpflichtet Aufkleber und Aufnäher der Clubsponsoren anzubringen und deren 
Werbeaktion zu unterstützen. 
 
Sonderbestimmungen  
Das Anbringen von Aufklebern, die im Widerspruch zu den vorgeschriebenen Aufklebern 
stehen, ist nicht gestattet. 
 
Aufkleber und Aufnäher  
Aufkleber und Aufnäher werden verschickt oder bei den Veranstaltungen ausgehändigt und 
müssen nach Anweisung von der Formel V Deutschland e.V. angebracht werden. 
 
3.15 Durchführung der Wettbewerbe  
 

Die Wettbewerbe werden nach dem Veranstaltungs- und Rundstreckenreglement des DMSB 
durchgeführt, soweit nachfolgend oder in der Ausschreibung der jeweiligen Veranstalter nichts 
anderes bestimmt ist. 
 
 
3.16 Training  
 

- x Das für die Qualifikation erforderliche Training wird für jeden Wettbewerb vom             
jeweiligen Veranstalter festgelegt. 

 

- ��  Pro Veranstaltung sind ein oder mehrerer (Anzahl:.....) freie Training/s von ..... Minuten 
und ein oder mehrere (Anzahl:.........) Zeittraining/s von ..... Minuten vorgesehen. 

 

- ��  Jeder Fahrer hat mindestens ....... gezeitete Trainingsrunde/n zu absolvieren. Wird der 
Nachweis hierfür nicht erbracht, kann die Zulassung zum Wertungslauf verweigert 
werden. 

 
 
3.17 Qualifikation  
 

Das Qualifikationsminimum für die Zulassung zum Start ergibt sich aus dem Mittel der 1-3 
schnellsten gefahrenen Rundenzeit/en im offiziellen Zeittraining (Trainingsergebnis Platz) plus 
20%. 
Fahrer die diese Qualifikation nicht erreichen, werden grundsätzlich zum Start nicht 
zugelassen. Die endgültige Endscheidung hierüber trifft der Rennleiter. 
 
 
3.18 Startarten  
 

Die Wertungsläufe werden wie folgt gestartet: 
 
- ��  fliegender Start (Indianapolis-Start)  
- x stehender Start mit versetzter Startaufstellung (GP-Start) 
 
Start  
Ist das Startzeichen gegeben worden, wird für die Wagen auf der Rennstrecke „freie Fahrt“ 
für eine Einführungsrunde hinter dem offiziellen Veranstalterfahrzeug gegeben. Während 
dieser Runde behalten die Wagen die ursprüngliche Reihenfolge der Aufstellung bei und 
halten die vom die vom offiziellen Veranstalterfahrzeug vorgegebene Geschwindigkeit ein. 
Überholen ist ausgeschlossen. Während dieser Runde dürfen keine Probestarts durchgeführt 
werden. Ist die Runde beendet, wird das offizielle Veranstalterfahrzeug die Rennstrecke 
verlassen und der Startvorgang wird gemäß den Weisungen des jeweiligen Veranstalters 
durchgeführt. 
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3.19 Wertungsläufe  
 
Renndistanz  
Die Renndistanz wird vom jeweiligen Veranstalter festgelegt. Sie beträgt mindestens 50 km. 
Die Formel V Deutschland e.V. behält sich das Recht vor in Ausnahmefällen auch Läufe mit 
einer kürzeren Renndistanz als Meisterschaftslauf zu werten. 
 
 
Die Ziellinie gilt sowohl auf der Strecke als auch in der Boxengasse. 
 
 
 
3.20 Wertung/Punkteverteilung  
Sieger eines Wertungslaufes ist der Teilnehmer, der die gefahrene Distanz mit seinem 
Fahrzeug in der kürzesten Zeit unter Berücksichtigung aller Strafen zurückgelegt hat. 
Alle Teilnehmer, die gestartet sind, werden gewertet sofern sie mindestens 75% der Distanz 
des Siegers zurückgelegt haben. 
 

Bei Kürzung der Distanz oder Abbruch einen Rennens, soweit dieses nicht wieder 
aufgenommen wird, erhalten die Teilnehmer folgende Punkte: 
 

mind. 75% der vorgesehenen Distanz = 100 % Punkte 
mind. 50% der vorgesehenen Distanz = 100 % Punkte 
unter 50% der vorgesehenen Distanz = 100 % Punkte 
 
Für die Wertungsläufe werden folgende Punkte vergeben: 
Platzierung     Punkte                      Platzierung     Punkte 
        1                 20                                 6                  6    
        2                 15                                 7                  4 
        3                 12                                 8                  3 
        4                 10                                 9                  2 
        5                   8                                10                 1 
 
- x Für die Jahresendwertung werden alle Ergebnisse der einzelnen Rennen 

berücksichtigt. Ein Ergebnis wird als Streichresultat abgezogen. Als Streichresultat 
kann nur ein Lauf herangezogen werden, bei dem der Teilnehmer an mindestens 
einem Training teilgenommen hat. 

- ��  Bei 12 Veranstaltungen werden 2 Streichresultate für die Endwertung berücksichtigt. 
 
Punkte  
Punkte für den Formel V Cup 2011 werden nur an diejenigen Fahrer vergeben, die 
eingeschrieben sind und Gebühren entrichtet haben. 
Die Vergabe der Punkte erfolgt anhand der offiziellen Ergebnisse der Rennveranstalter, wobei 
folgende Regelungen berücksichtigt werden: 
- Punkte werden nur an Fahrer vergeben, die mindestens 75% der Renndistanz des 

Klassensiegers der Formel V zurückgelegt haben. Bei der Ermittlung der zur Wertung 
notwendigen Mindestrundenzahl werden Nachkommastellen abgerundet. 

- Werden nicht alle Fahrer, die 75% der Renndistanz des Klassensiegers zurückgelegt 
haben in den offiziellen Veranstalter-Ergebnislisten geführt, so haben sich dadurch 
Betroffene innerhalb von 30 Minuten nach Veröffentlichen der Listen beim Vorstand der 
Formel V Deutschland e.V. zu melden. Aufgrund der Aufzeichnung der entsprechenden 
Fahrer, sowie Aufzeichnungen der FVD werden die offiziellen Veranstalterlisten vor Ort per 
Vorstandsbeschluss um die entsprechenden Fahrer ergänzt. Das geänderte Ergebnis wird 
den anwesenden Fahrern mitgeteilt und bildet, soweit innerhalb von weitern 30 Minuten 
keine Proteste eingehen, die Grundlage für die Punkteverteilung. 

Fahrer, die nicht in den Formel V Cup 2011 eingeschrieben sind, zählen als Gastfahrer und 
werden bei der Punktevergabe nicht berücksichtigt. Eingeschriebene Teilnehmer rücken 
entsprechend nach. 
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Es sind 2011 sieben Meisterschaftsläufe geplant. Alle Ergebnisse werden gewertet. Ein 
Ergebnis davon wird als Streichresultat abgezogen. Als Streichresultate kann nur ein Lauf 
gewertet werden, bei dem der Fahrer am Training teilgenommen hat. 
Die punktbesten Teilnehmer mit luftgekühlten Formel V Fahrzeugen erhalten am Jahresende 
Sonderpokale (max. 50% der eingeschriebenen Teilnehmer dieser Klasse). 
 
Punktgleich heit  
Bei Punktgleichheit zwischen zwei oder mehr Teilnehmer gilt die Anzahl der 
Höchstergebnisse, um die Platzierung des Gesamtergebnisses festzulegen. Falls 
Punktgleichheit immer noch bestehen sollte, gewinnt der Fahrer mit dem besseren Ergebnis 
im letzten Lauf. 
 
 
Wertungsausschlüsse  
Bei rechtskräftig mit Wertungsausschluss geahndeten, während eines Wertungslaufes 
begangenen Verstoßes gegen die Grundlagen dieser Ausschreibung entscheidet das 
Sportgericht, ob mit Eintritt der Rechtskraft des Ausschlusses aus der Wertung der betreffende 
Fahrer auch aus der Gesamtwertung ausscheidet und dann an den Wertungsläufen nicht 
mehr teilnehmen darf. Im übrigen gelten die allgemeinen Prädikatsbestimmungen für die 
DMSB  Automobilsport-Meisterschaften und Pokal 2011. 
 
3.21 Preisgeld  
Preisgeld entfällt. 
Um Punkte zu erhalten, müssen sämtliche Fahrer das offizielle Einschreibeformular zum 
Formel V Cup 2011 sowie die einzelnen Anträge auf Zulassung zu den Rennen 
(Nennformulare) ausfüllen   und Mitglied bei Formel V-Deutschland sein. Ferner müssen alle 
Teilnehmer die Einschreibungsgebühr in Höhe von 300,- € an die Formel V Deutschland e.V. 
entrichten. Teilnehmer, welche die oben genannten Bedingungen erfüllen, erhalten den 
uneingeschränkten Status als Wettbewerbsteilnehmer. 
 
3.22 Titel  
Der Fahrer mit der insgesamt höchsten Punktzahl nach allen Wertungsläufen im Formel V 
Cup erhält den Titel: 

Gesamtsieger Formel V Cup 2011 
 
 
3.23 Besondere Bestimmungen  
 
Einheitsreifen  
2011 ist die Verwendung von Einheitsreifen der Marke Dunlop bei alles offiziellen Trainings, 
Zeittrainings und Rennen verbindlich vorgeschrieben. Diese Reifen sind einzeln 
durchnummeriert und können ausschließlich über die Formel V Deutschland bezogen werden. 
Hierbei werden die Nummern der von den jeweiligen Teilnehmern bezogenen Reifen 
registriert. Jeder Teilnehmer darf im Laufe einer Saison maximal 10 Reifen verwenden. Setzt 
ein Fahrer im Rahmen einer Veranstaltung einen nicht auf ihn registrierten Reifen ein, so hat 
dies den unmittelbaren Ausschluss zur Folge. Diese Regelung gilt 2011 zunächst für 
Slickreifen (Trockenreifen). Das Fabrikat der Regenreifen ist freigestellt, um bestehende Sätze 
anderer Hersteller aufzubrauchen. Bei Neuanschaffungen wird jedoch auch das Fabrikat 
Dunlop empfohlen. 
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3.24 Protest und Berufun g 
 
Bei Protesten und Berufung gelten das Internationale Sportgesetz der FIA sowie bei nicht 
internationalen Serien die Rechts- und Verfahrensordnung des DMSB. 
 
 
 
3.25 Rechtswegausschluss und Haftungsbeschränkung  
 
(1) Bei Entscheidung der FIA, DMSB, deren Gerichtsbarkeit, der Sportkommissare, des 

Serienausschreibers oder des Veranstalters als Preisrichter im Sinne des § 661 BGB ist 
der Rechtsweg ausgeschlossen. 

 
(2) Aus Maßnahmen und Entscheidungen des DMSB bzw. seiner Sportgerichtsbarkeit sowie 

der Beauftragten des DMSB und des Serienausschreibers können keine Ersatzansprüche 
irgendwelcher Art hergeleitet werden, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Schadensverursachung. 

 
 
 
3.26 Haftungsausschluss  
 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Einschreibung den Verzicht auf Ansprüche 
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar 
gegen: 
 
- die FIA, DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport 

Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre, 
- die ADAC-Gaue, den Promotor/Serienorganisator  
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 
- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen 
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 

Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden und 
- die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
 
außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadenverursachung; 
 
gegen: 
 
�ƒ die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer) deren Helfer, die Eigentümer, Halter 

der anderen Fahrzeuge,  
�ƒ den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere 

Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/in, Mitfahrer/in gehen vor!) und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem 
Rennwettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes Training, warm-up, Rennen), beim Slalom im 
Zusammenhang mit Training und Wertungslauf/Läufen, entstehen,  

 
außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. 
 
Die Haftungsausschlussvereinbarung wird mit Abgabe der Einschreibung allen Beteiligten 
gegenüber wirksam. 
 
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
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3.27 Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentüme rs 
 
(1)  Sofern Bewerber oder Fahrer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges 

sind, haben sie dafür zu sorgen, dass der Fahrzeugeigentümer die auf dem 
Einschreibungsformular abgedruckte Haftungsverzichterklärung abgibt. 

 
(2)  Für den Fall, dass die Erklärung entgegen dieser Verpflichtung nicht vom 

Fahrzeugeigentümer unterzeichnet wurde, stellen Bewerber und Fahrer alle in Art. 32 
angeführten Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers 
frei, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. 

 
(3)  Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen Teilnehmer 

(Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge 
den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer gehen vor!) und eigene Helfer auf 
Schäden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbewerb (ungezeitetes, gezeitetes 
Training, warm-up, Rennen) entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und 
Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen. 

 
 
 
3.28 Verantwortlichkeit, Änderungen der Ausschreibung, Absage der Veranstaltung  
 
(1)  Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer, Kraftfahrzeug-Eigentümer und -Halter) 

nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 
verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluß nach dieser Ausschreibung 
vereinbart wird. 

 
(2)  Der Serienausschreiber behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus 

Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen der 
Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung oder einzelne Wettbewerbe 
abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche 
Schadensersatzpflichten zu übernehmen, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
ausgenommen. Im übrigen haftet der Veranstalter nur, soweit durch Ausschreibung und 
Nennung nicht Haftungsausschluß vereinbart ist. 

 
 
 
3.29 Maßgeblicher Reglementtext  
 
Nur der deutsche, vom DMSB genehmigte, Text ist verbindlich. 
 
 
Gesetzliche Bestimmungen  
Die Formel V Deutschland e.V. behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen der 
technischen Bestimmungen im Interesse der Sicherheit und Chancengleichheit mit 
Genehmigung des DMSB zu erlassen. 
Durch die Einreichung eines unterschriebenen Einschreibungsformulars für den Formel V Cup 
2011 bestätigt jeder Teilnehmer sein Einverständnis mit den gültigen Bestimmungen und 
Bedingungen. 
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3.30 Anerkennung des Reglements  
 
Jeder Bewerber und Fahrer des Formel V Cup 2011 bestätigt durch seine Unterschrift im 
„Antrag auf Einschreibung“ die Anerkennung des vorliegenden Reglements insgesamt mit den 
Bestimmungen des DMSB und des Internationalen Sportgesetzes der FIA mit Anhängen. 
 
 
 
3.31 Gerichtsstand  
Soweit kein Rechtswegausschluss besteht und Ansprüche gegen den Rennsportclub 77 
Formel V Deutschland e.V. geltend gemacht werden und eine Gerichtsstandvereinbarung 
gem. § 38 ZPO zulässig ist, wird hiermit als Gerichtsstand: Mannheim vereinbart. 
 
 
 
3.32 TV-Rechte/Werbe - und Fernsehrechte  
 
Alle Copyright und Bildrechte liegen beim ................................................................... 
einschließlich der Bilder, die von Fernsehübertragungen der 
................................................................ übernommen werden. 
Alle Fernsehrechte des ................................................................., sowohl für terrestrische 
Übertragung als auch für Kabel- und Satellitenfernsehübertragung, alle Videorechte und alle 
Rechte zur Verwertung durch sämtliche elektronische Medien, einschließlich Internet liegen 
beim .................................................................................. 
Jede Art von Aufnahmen, Ausstrahlung, Wiederholung oder Reproduktion zu kommerziellen 
Zwecken ist ohne schriftliche Zustimmung des ....................................................... verboten. 
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4. Technische Bestimmungen  
 
4.1 Übersicht der ausgeschriebenen Gruppen/ Klassen  
 

Formel V-Cup 
 
 
4.2 Grundlagen der Technischen Bestimmungen gemäß:  
 

x  Art. 277 des Anhang J (ISG der FIA) 
��  Technische Bestimmungen der DMSB- Gruppe/n: ...................................... 
x  Allgemeine Bestimmungen, Definitionen und Klarstellungen zu technischen  

  Reglements (DMSB-Handbuch, blauer Teil) 
x Vorliegendes Technisches Reglement 
��  ............................................................................................................. 
��  ............................................................................................................. 
��  ............................................................................................................. 

 
 
4.3 Allgemeines/Präambel  
 

Alles nicht ausdrücklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.  
Erlaubte Änderungen dürfen keine unerlaubten Änderungen oder Reglementverstöße 
nach sich ziehen.  
Wenn ein Fahrzeug eine Gefahr darzustellen scheint, kann es von den Sportkommissaren 
vom Rennen ausgeschlossen werden. 
 
Übereinstimmung mit den Technischen Bestimmungen  
Die Anwendung der technischen Bestimmungen erfolgt in Übereinstimmung mit den 
technischen Bestimmungen des DMSB, den Bestimmungen des Sportgesetzes und den 
Entscheidungen der für die jeweiligen Veranstaltungen verantwortlichen technischen 
Kommissare. 
Es ist jederzeit Pflicht eines jeden Teilnehmers, die Übereinstimmung seines Fahrzeuges mit 
den technischen Bestimmungen sicher zu stellen und zu gewährleisten. Sämtliche Teilnehmer 
erklären mit der Cup-Einschreibung ihr Einverständnis, dass technische Kontrollen an ihren 
Wettbewerbsfahrzeugen jederzeit ohne Vorankündigung durch einen Beauftragten der Formel 
V Deutschland e.V. oder einen technischen Kommissar des Rennveranstalters vorgenommen 
werden können. Ein Anspruch auf Ersatz evtl. dadurch anfallender Kosten besteht nicht. 
Verweigert ein Teilnehmer die Kontrolle, wird er ohne Rückvergütung der Einschreibegebühr 
aus der Cupwertung ausgeschlossen. 
 
4.4 Fahrer ausrüstung  
 

Das Tragen von Overalls gemäß FIA-Norm 8856-2000 sowie Unterwäsche (mit langen Ärmeln 
und Beinen), Kopfhaube, Socken, Schuhe und Handschuhe gemäß dieser FIA-Norm ist 
vorgeschrieben. 
Des Weiteren muss ein Helm: 
 

x gemäß DMSB- Bestimmungen 
��  gemäß FIA-Bestimmungen (Anhang L des ISG)  getragen werden. 

 
 

Die Verwendung einer Kopfrückhaltevorrichtung (z.B. HANS) ist für alle Fahrer 
vorgeschrieben. 
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4.5 Generelle Bestimmungen  
 
Erlaubte Änderungen und Einbauten:  
 
Es dürfen Arbeiten durchgeführt werden, die zum normalen Unterhalt des Fahrzeugs gehören 
oder dem Ersetzen von durch Verschleiß oder Unfall schadhaft gewordenen Teilen dienen. 
 

Änderungen und Einbauten dürfen nur innerhalb des nachfolgend bestimmten Rahmens 
durchgeführt werden. Durch Verschleiß oder Unfall beschädigte Teile dürfen nur durch 
identische Originalteile ausgetauscht werden (siehe auch Definition in Art. 1.4). 
 

Am kompletten Fahrzeug dürfen die Befestigungs-Normteile, wie: Muttern, Schrauben, 
Unterlegscheiben, Federringe, Federscheiben, Splinte durch gleichwertige, der Originalform 
entsprechende, Normteile ersetzt werden. Bei Gewinden sind Gewindeart, -größe und -
steigung (Bsp. M 8 x 1,25) beizubehalten. 
 
 
4.6 Fahrzeug -Mindestgewichte und Ballast  
 
 Das Mindestgewicht beträgt 390 kg und muss zu jeder Zeit der Veranstaltung 

eingehalten werden. Es wird ermittelt ohne Kraftstoff und ohne Fahrer an Bord, andere 
Flüssigkeiten dürfen weder nachgefüllt noch abgelassen werden. 

 Als Referenzwaage kommt die Waage des jeweiligen Veranstalters/Streckenbetreibers 
zum Einsatz. 

 

 Falls Ballast hinzugefügt wird, muss dieser den Bestimmungen des Art. 252-2.2 des 
Anhang J (ISG) entsprechen. 

 
 
4.7 Hubraumfaktor für aufgeladene Motoren  
 
 Der Hubraumfaktor beträgt:  Pi = 3,1416 
 
 ��  Fahrzeuge mit Turbo-Lader (Otto-Motor):  
 
 ��  Fahrzeuge mit mechanisch 

angetriebenen Lader (z.B. G-Lader):  
 
 ��  Diesel-Fahrzeuge mit Turbo-Lader:   
 
 X entfällt, da Motoren ohne Aufladung sind 
 
 
 
4.8 Abgasvorschriften  
 
Die aktuellen DMSB-Abgasvorschriften (s. DMSB-Handbuch, blauer Teil) sind einzuhalten. 
 
 x Die Fahrzeuge müssen mit einem Katalysator gemäß DMSB-Abgasvorschriften 

ausgerüstet sein.  
 
 ��  Die Fahrzeuge müssen mit einem Einheits-Katalysator mit folgender Spezifikation 

ausgerüstet sein:  
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4.9 Geräuschbestimmungen  
 

Die max. zulässigen Geräuschgrenzwerte betragen 132 dB(A) nach LWA–Verfahren und 101 
dB(A) nach LP–Verfahren. Dieser Geräuschwert wird nach der: 
 

��  DMSB-Nahfeld-Messmethode (zusätzlich zur Vorbeifahrt-Messmethode) 
 

X DMSB-Vorbeifahrt-Messmethode (obligatorisch für alle Rundstreckenveranstaltungen) 
 

 ermittelt. 
 

Die aktuellen DMSB- Geräuschvorschriften (s. DMSB-Handbuch, blauer Teil) sind einzuhalten. 
 
 
4.10 Werbe-Vorschriften und Startnummern am Fahrzeug  
 

Die aktuellen FIA/DMSB-Vorschriften für Startnummern und Werbung an Fahrzeugen (s. 
DMSB-Handbuch, blauer Teil) sind einzuhalten. 
 
- ��  Seitens des Serienausschreibers werden keine besonderen Werbevorschriften 

festgelegt. 
 

- x Unter Beachtung der FIA/DMSB Vorschriften für Startnummern und Werbung an 
Fahrzeugen ist folgende verbindliche Werbung am Wettbewerbsfahrzeug 
vorgeschrieben. 

 
.....................................................Dunlop + Dunlop -Logo .................................. 
 
Die Aufkleber werden vom Serienausschreiber zur Verfügung gestellt. 
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4.11 Fahrzeug -Sicherheitsausrüstung  
 
Die Fahrzeuge müssen folgende Sicherheitsausrüstung aufweisen. Die Artikelangaben 
beziehen sich, falls nicht anders angegeben auf den aktuellen Anhang J zum ISG. 
 

 x Leitungen und Pumpen gemäß Art. 253.3.1 und 253.3.2 bzw. Art. 259.6.2 
 x Ölsammelbehälter gemäß Art. 259.7.4, s.a. folgende besondere Bestimmungen 

x Tankentlüftung gemäß Art. 253.3.4 
 x 2-Kreis-Bremsanlage gemäß Art. 253.4 
 ��  Haubenhalter gemäß Art. 253.5 
 x Sicherheitsgurte gem. Art. 253.6 bzw. Art. 259.14.2.1, s.a. folgende Bestimmungen 

��  Hand-Feuerlöscher gemäß Art. 253.7.3 
x Feuerlöschanlage gem. Art. 253.7.2 bzw. Art. 275.14.1, s.a. folgende Bestimmungen 
��  Überrollvorrichtung gemäß Art. 253.8 
��  Überrollvorrichtung gemäß Art. 253.8 (Anhang J 1993) 
x Überrollvorrichtung gemäß Art. 277, s.a. folgende Bestimmungen 

 x  Rückspiegel gemäß Art. 253.9 bzw. Art. 275.14.3 
 ��  Abschleppösen/-vorrichtungen gemäß Art. 253.10 bzw. Art. 259.14.6 

��  Sicherheitsfolie an Fensterscheiben gemäß DMSB-Bestimmungen 
��  Verbundglas-Windschutzscheibe 

 ��  Türfangnetze gemäß Art. 253.11 oder DMSB-Bestimmungen 
 ��  Zusätzliche Befestigung der Windschutzscheibe gemäß Art. 253.12 
 x Stromkreisunterbrecher gemäß Art. 253.13, s.a. folgende Bestimmungen 

x Sicherheitskraftstoffbehälter nach FIA-Norm FT3/FT3-1999 bzw. FT5 gemäß  
Art. 253.14 bzw. 259.6.3, s.a. Art. 5.11 dieser Ausschreibung 

��  FIA- homologiertes Rückschlagventil im Kraftstoffeinfüllrohr gem. Art. 253.14.5 
 x  Feuerschutzwand gemäß folgender besonderen Bestimmungen 
 x  Sitze und Befestigungen gemäß Art. 253.16 
 ��  FIA- homologierter Fahrersitz gemäß Art. 253.16 
 x  Kopfstütze gemäß Art. 275.14.6 

x Rücklicht gemäß Art. 275.14.5, s.a. folgende Bestimmungen 
x Rückwärtsgang gemäß Art. 275.9.3 

 x Verbot von Reifen-Druckkontrollventilen gemäß Art. 253.17 
 ��  ___________________________________________________ 
 ��  ___________________________________________________ 
 
Die vorstehenden Vorschriften, die Sicherheitsbestimmungen im Artikel 277 des Anhang J 
zum ISG sowie die DMSB-Bestimmungen sind einzuhalten. Darüber hinaus gelten folgende 
besondere Bestimmungen: 
 
- Feuerschutzwand: Das Fahrzeug muss zwischen Motor und Fahrersitz eine 

durchgehende dicht abschließende Feuerschutzwand besitzen, um im Falle eines Brandes 
ein direktes Zurückschlagen der Flammen zu verhindern. Die Feuerschutzwand muss vom 
Fahrzeugboden bis mindestens zur Höhe der Motor-Oberkante reichen. 

 
- Überrollbügel:  Der Überrollbügel muss den Vorschriften des Anhang J, Art. 277 

formelfreie Rennwagen (Gruppe E) entsprechen und in den DMSB-Wagenpaß eingetragen 
sein. Das Fahrzeug muss mindestens zwei Überrollvorrichtungen besitzen. Die erste 
Vorrichtung muss sich maximal 25 cm vor dem Lenkrad befinden und muss mindestens so 
hoch wie der obere Lenkradkranz sein. Die zweite Vorrichtung muss mindestens 50 cm 
hinter der ersten angeordnet sein und eine solche Höhe besitzen, dass eine gedachte 
Linie zwischen den obersten Punkten des vorderen und hinteren Überrollbügels 
mindestens 50 mm über dem Helm des angeschnallt hinter dem Lenkrad sitzenden 
Fahrers verläuft. 
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- Sicherheitsgurte:  Es sind FIA-homologierte 6-Punkt-Sicherheitsgurte gemäß Art. 

275.14.4, Anhang J vorgeschrieben. 
 
- Stromkreisunterbrecher:  Es müssen Unterbrecher für sämtliche Bordstromkreise gemäß 

Art. 253-13 des Anhang J vorhanden sein. Der Fahrer muss in normaler aufrechter 
Sitzhaltung, die Sicherheitsgurte geschlossen und das Lenkrad an Ort und Stelle, 
sämtliche elektrische Leitungen mittels eines funkensicheren Stromkreisunterbrechers 
unterbrechen können, der auch von außerhalb des Wagens bedient werden kann. Er muss 
sich ebenfalls außen ein deutlich gekennzeichneter Handgriff befinden, der aus der 
Entfernung von der Rettungsmannschaft mit Hilfe eines Hakens bedient werden kann. 
Dieser Handgriff muss sich nahe der Basis der Hauptsicherheitsstruktur befinden und 
muss mit einem Symbol gekennzeichnet sein, das einen roten Blitz in einem blauen 
Dreieck mit weißem Rand von mindestens 100 mm Kantenlänge zeigt. 

 
- Ölsammler: Jedes Fahrzeug mit einer offenen Gehäuseentlüftung muss mit einem 

Ölsammler von mindestens 2 Litern Fassungsvermögen, in den alle Motor- und 
Getriebeentlüftungsleitungen führen, ausgestattet sein. Der Behälter muss transparent 
sein oder eine transparente Wand haben. 

 
- Rückspiegel: An jeder Fahrzeugseite muss ein Rückspiegel gemäß Art. 275.14.3, Anhang 

J zum ISG flatterfrei befestigt sein. 
 
- Feuerlöschanlage: Das Fahrzeug ist mit einer Feuerlöschanlage gemäß Art. 275.14.1.1 

bis 275.14.1.11 Anhang J auszurüsten. Die Feuerlöschanlage muss manuell vom Fahrer 
und von einem außen stehenden Helfer betätigt werden können. Die Auslösung der 
Feuerlöschanlage von außerhalb muss sich beim Stromkreisunterbrecher befinden oder 
kann auch mit diesem kombiniert sein. Der Auslösemechanismus muss außen am 
Fahrzeug mit einem roten „E“ in einem weißen Kreis mit rotem Rand und einem 
Durchmesser von mindestens 100 mm gekennzeichnet sein. Automatische 
Auslösevorrichtungen sind zulässig. Äußere Betätigung wie vor. 

 
- Rotes Warnlicht: Alle Fahrzeuge müssen mit einem rotem Warnlicht von mindestens 21 

Watt Leistung ausgestattet sein. Das Warnlicht muss den Bestimmungen des Art. 275.14.5 
des Anhang J entsprechen. Beim Start muss das Licht funktionsfähig sein. 

 
 
4.12 Kraftstoff und gegebenenfalls Einheits -Kraftstoff  
 
Es darf ausschließlich handelsüblicher unverbleiter Kraftstoff der Qualität Super Plus Bleifrei 
gemäß Artikel 252.9 im Anhang J zum ISG verwendet werden. Ergänzend hierzu gelten die 
Regelungen im DMSB-Handbuch, Abschnitt „Allgemeine Bestimmungen, Erläuterungen zum 
Technischen Reglement“. Jegliche Zusätze, mit Ausnahme von Luft sind verboten. 
 

Folgender Einheits-Kraftstoff muss verwendet werden: entfällt  
 
 
4.13 Definitionen  Technik  
 
Neben den Definitionen gemäß Art. 1.4 und 4.13 dieser Ausschreibung gelten die 
„Allgemeinen Bestimmungen, Definitionen und Klarstellungen zu Technischen Reglements“ 
(DMSB-Handbuch, blauer Teil) sowie die Definitionen gemäß Art. 251 des Anhang J (ISG). 
 
Karosserie  
Alle völlig aufgehängten Teile des Fahrzeugs, die vom äußeren Luftstrom berührt werden, mit 
Ausnahme der Struktur, die die Aufgabe des Überrollbügels hat und der ausschließlich mit der 
technischen Funktion des Motors, des Getriebes und des Antriebs-Traktes 
zusammenhängenden Teile. Die Kühler gelten als Karosserie. 
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Aerodynamische V orrichtungen  
Jede Partie eines Wagens, deren primäre Funktion es ist, die aerodynamischen Eigenschaften 
zu beeinflussen. 
 
Rad (Scheibenrad)  
Unter „Rad“ (Scheibenrad) versteht man: Radschlüssel und Felge; unter „komplettes Rad“: 
Radschlüssel, Felge und Reifen. 
 
Hubraum des Motors  
Volumen V, das in dem oder den Zylinder(n) des Motors durch die auf- und abwärtsgehende 
Bewegung des oder der Kolben(s) erzeugt wird. 
 

V = 0,7854 x b² x s x n  
b = Bohrung (in cm) 
s = Hub (in cm) 
n = Anzahl der Zylinder 
V = Volumen (in ccm) 
 
Hauptstruktur  
Der vollständig abgefederte Teil der Fahrzeugstruktur, in den die Beanspruchungen der 
Radaufhängungen und/oder der Federn eingeleitet werden und der sich in 
Fahrzeuglängsrichtung vorne vom vordersten Aufhängungspunkt nach hinten bis zum 
hintersten Punkt am Chassis erstreckt. 
 
 
 
 
5. Besondere Technische Bestimmungen (falls zutreffend)  
 

5.1 Allgemeines:  
Zusätzlich zum vorstehenden Technik-Reglement im Art. 4 dieser Ausschreibung gelten 
darüber hinaus nachfolgende Besondere Technische Bestimmungen. 
Alles nicht ausdrücklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten.  
Erlaubte Änderungen dürfen keine unerlaubten Änderungen oder Reglementverstöße 
nach sich ziehen.  
 
Original-VW-Audi-Teile sind nur solche, die im VW-Audi-Ersatzteilkatalog aufgeführt sind       
und/oder eindeutig eine Kennzeichnung als Original-VW-Audi-Teil tragen sowie sämtliche für 
die Serienfertigung erforderlichen Bearbeitungsgänge durchlaufen und erfüllt haben. Die 
Verwendung anderer Ausrüstungen und Bauteile ist nur zulässig, soweit diese gemäß den 
vorliegenden Bestimmungen ausdrücklich zulässig sind. 
 

Die Original-VW-Audi-Teile dürfen nachgearbeitet werden. Es muss jeder Zeit möglich sein, 
die Identität mit dem VW-Audi-Serienteil eindeutig festzustellen. Nicht gestattet ist das 
Auftragen von Material in jeder Form und Art. Anpassungsarbeiten sind erlaubt. 
 
5.2 Motor  
 

Gültig für alle Motoren (luftgekühlt/wassergekühlt):  
Es dürfen nur luftgekühlte Vier-Zylinder-Boxermotoren des VW Typs 1 und wassergekühlte 
Vier-Zylinder-Reihenmotoren mit 1300 cm³ Hubraum verwendet werden (Polo, Golf, Passat, 
etc.). Diese Motoren müssen ausschließlich aus serienmäßigen VW-Audi-Bauteilen bestehen. 
Bei den luftgekühlten Boxermotoren dürfen nur die Teile des Motorentyps 1 verwendet 
werden. Bohrung: 77,0 mm      Hub: 69,0 mm. 
Da es bei VW-Audi keine Original-Kolben und –Zylinder mehr gibt, dürfen diese vom freien 
Markt genommen werden. Sie müssen jedoch den Abmessungen der Original-VW-Audi-Teile 
entsprechen. 
Die Verwendung von Vierventilmotoren (z.B. Polo 16V) ist verboten. 
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Bestimmungen  für  luftgekühlte Motor en: 
 

Alle VW-Serienteile dürfen nachgearbeitet, erleichtert, poliert und feingewuchtet werden 
(Pleuel, Kolben, Ventile, Kurbelwellen, Schwungrad). Das Verdichtungsverhältnis ist frei. 
Auftragsschweißen zum Zwecke der Verdichtungserhöhung ist verboten. 
Reparaturschweißungen sind erlaubt. 
 

Des Weiteren gelten folgende Bestimmungen für luftgekühlte Motoren. 
 

Zylinderkopf:  
Es dürfen Zylinderköpfe mit einem Einlasskanal und Doppelkanalköpfe des VW 1300 
verwendet werden. Die Zylinderköpfe können durch Entfernen von Material beliebig bearbeitet 
werden. Der in die Ein- und Auslasskanäle hineinragende Teil der Ventilführung kann entfernt 
werden. Jegliches Hinzufügen von Material, auch durch Klebeverbindungen, ist verboten. 
 

Ventile:  
Die Ein- und Auslassventile sind wie folgt festgelegt: Einlassventil max. 35,6 mm     
Auslassventil max. 32,1 mm. 
Die Ventilfedern und Federteller sind in ihrer Anzahl und Ausführung freigestellt. 
 

Kolben und Zylinder:  
Die maximale Zylinderbohrung darf 77,6 mm nicht überschreiten. Der Hub von 69,0 mm darf 
nicht überschritten werden. Die Kolbenringe sind freigestellt, müssen jedoch in den 
Abmessungen den Original-VW-Audi-Teilen entsprechen. 
 

Pleuel - und Kurbelwellenlager:  
Pleuel- und Kurbelwellenlager sind freigestellt, müssen aber den Abmessungen der Original-
VW-Audi-Lager entsprechen. 
 

Nockenwellen und Ventiltrieb:  
Die Nockenwelle, die Stößel und die Stößelstangen sind nach Fabrikat und Bearbeitung 
freigestellt, jedoch sind keine Rollenstößel erlaubt. 
 

Gemischaufbereitung:  
Es dürfen maximal zwei Doppelvergaser verwendet werden. Der Nenndurchmesser ist im 
Bereich der Drosselklappenzone zu messen. Jeder dieser Durchmesser darf maximal 40,0 
mm betragen. Die Drosselung auf 34,0 mm darf entfernt werden, damit aus den 34er 
Vergasern 40er Vergaser werden. Das/die Saufrohr(e) sind frei. Kraftstoffeinspritzung ist nicht 
erlaubt. Jede Art von Aufladung ist verboten. 
 

Motorkühlung:  
Fahrtwindkühlung ist erlaubt. Die Verwendung eines serienmäßigen VW-Gebläses (Typ 1) ist 
zulässig. Das Gebläserad kann verändert oder entfernt werden. Das Gebläsegehäuse und die 
Kühlluftführungen können geändert oder entfernt werden. Bei Verwendung eines Gebläses 
muss dieses direkt vom Motor angetrieben werden. 
 

Kuppl ung:  
Die Kupplung muss wie die vorgeschriebenen Motorteile von einem Motor Typ 1 stammen. 
Der maximale Durchmesser der Kupplungsscheibe beträgt 180 mm. Die Art der 
Kupplungsbetätigung –mechanisch oder hydraulisch- und der Kupplungsbelag sowie die 
Kupplungsfedern nach Art und Anzahl sind freigestellt. Das Gewicht des Schwungrades darf 
reduziert werden. Für die Befestigung des Schwungrades sind zusätzliche oder größere Pass-
Stifte erlaubt. 
 
 
 
Bestimmungen  für wassergekühlte  Motor en: 
 

Es dürfen alle Vier-Zylinder VW-Audi-Reihenmotoren mit 1300 cm³ Hubraum verwendet 
werden (Polo, Golf, Jetta, Passat, etc.); Bohrungen: 75,0 mm und Hub: 72,0 mm. 
Diese Motoren müssen aus serienmäßigen VW-Audi-Bauteilen bestehen. Vierventilmotoren 
(z.B. vom Polo 16V) sind verboten. 
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Der Kurbeltrieb (Welle, Pleuel, Kolben) muss vollkommen serienmäßig sein, mit folgenden 
Ausnahmen: Das Feinwuchten der Kurbelwelle ist erlaubt, wobei das Seriengewicht um 
maximal 100 Gramm unterschritten werden darf. Ein Pleuel muss vollkommen serienmäßig 
und unbearbeitet sein, die anderen drei dürfen diesem im Gewicht angeglichen werden. Das 
Polieren der Pleuel ist nicht erlaubt. Die Pleuelschrauben sind freigestellt. Die Serienkolben 
dürfen nur an der Oberseite bearbeitet werden. Eine Bearbeitung der Unterseite und am 
Kolbenhemd ist verboten. Am Kolbenhemd darf lediglich eine Nut von maximal 10 x 10 mm für 
Schmierzwecke ausgespart werden. 
 

Des Weiteren gelten folgende Bestimmungen für wassergekühlte Motoren. 
 

Zylinderkopf:  
Der Zylinderkopf darf durch Entfernen von Material beliebig bearbeitet werden. 
Auftragsschweißen zum Zwecke der Verdichtungserhöhung ist verboten; 
Reparaturschweißungen sind erlaubt. Die Ein- und Auslasskanäle können erweitert oder 
poliert werden. Der in die Ein- und Auslassventile hineinragende Teil der Ventilführungen darf 
entfernt werden. 
Jegliches Hinzufügen von Material, auch durch Klebeverbindungen, ist verboten; hiervon 
ausgenommen sind die serienmäßigen Kanäle und Abgasrückführung. 
 

Ventile:  
Die Ein- und Auslassventile sind wie folgt festgelegt: 
Einlassventil max. 34,0 mm      Auslassventil max. 28,1 mm 
 
Kolben, Kolbenringe und Kolbenbolzen:  
Es dürfen nur Original-VW-Audi-Kolben verwendet werden. Geschmiedete Kolben sind nicht 
erlaubt. Die Kolbenringe sind freigestellt, müssen jedoch in den Abmessungen den Original-
VW-Audi-Teilen entsprechen. Das gleiche gilt für die Kolbenbolzen. 
 

Motorblock:  
Der Motorblock darf zur Erhöhung der Verdichtung abgeplant werden. Die serienmäßige 
Zylinderbohrung von 75,0 mm darf bis zur Stufe 3 (siehe VW-Audi-Werkstatthandbuch) 76,1 
mm ausgeschliffen werden. Der Hub von 72,0 mm darf nicht überschritten werden. 
Die Zylinderkopfdichtung ist freigestellt. Das Verdichtungsverhältnis ist frei. 
 

Gemischaufbereitung:  
Es dürfen maximal zwei Doppelvergaser verwendet werden. Der Nenndurchmesser ist im 
Bereich der Drosselklappenzone zu messen. Jeder dieser Durchmesser darf maximal 40,0 
mm betragen. Kraftstoffeinspritzung ist nicht erlaubt. Jede Art von Aufladung ist verboten. 
 

Nockenwelle und Ventiltrieb:  
Die Nockenwelle ist freigestellt. Die Ventile dürfen nur über Schlepphebel betätigt werden. Die 
Ventilfedern und Federteller sind in ihrer Anzahl und Ausführung freigestellt. Das 
Nockenwellenrad kann geändert werden. Ein verstellbares Nockenwellenrad darf verwendet 
werden. 
 

Pleuel - und Kurbelwellenlager:  
Pleuel- und Kurbelwellenlager sind freigestellt, müssen aber den Abmessungen der Original-
VW-Audi-Lager entsprechen. 
 

Kupplung:  
Die Kupplung darf im Durchmesser nicht größer als 190 mm sein. Fabrikat und Ausführung 
sind freigestellt. Die Mitnehmerscheibe ist ebenfalls in Fabrikat und Ausführung freigestellt. Sie 
darf im Durchmesser nicht größer als 190 mm sein. Der Belag der Mitnehmerscheibe ist 
freigestellt. Die Betätigung der Kupplung –mechanisch oder hydraulisch- ist freigestellt. Das 
Gewicht des Schwungrades darf reduziert werden. 
 

Motorkühlung:  
Flüssigkeitskühlung (Wasser) Pumpenumlaufkühlung. Die Form, Größe, Unterbringung und 
die Anzahl der Kühler ist freigestellt. Sie dürfen jedoch nicht in das Cockpit hineinragen. 
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5.2.1 Abgasanlage  
Die Auspuffrohre aller Zylinder müssen nach hinten führen. Ihre Ausführung selbst ist 
freigestellt. Die Endrohre (Unterkante) müssen zwischen 200 mm und 600 mm über der 
Fahrbahn liegen. Die Rohrenden dürfen die Gesamtlänge des Wagens nicht mehr als 250 mm 
überragen. 
 
 
5.3 Kraftübertragung  
 

Getriebe und Achsenantrieb:  
- Als Getriebe darf nur ein VW-Vollsynchrongetriebe des Typs 1 verwendet werden. Alle vier 

Gänge müssen funktionsfähig und jederzeit schaltbar vorhanden sein. Der Ausbau der 
Synchronisierungseinrichtung –auch teilweise- ist nicht erlaubt. Das Schaltgestänge kann 
von beliebiger Bauart sein. 

- Der Einbau eines Sperrdifferentials, auch mit nur teilweiser Sperrung (Limited-Slip), ist 
untersagt. 

- Außer allen serienmäßigen VW-Audi-Übersetzungen für die Getriebe des Typs 1 und 3 
sind folgende Formel V-Übersetzungen zulässig: 

      1. Gang:   36 : 16   =   2,25 0   : 1 
      2. Gang:   30 : 20   =   1,50 0   : 1 
      3. Gang:   27 : 24   =   1,125    : 1 
      4. Gang:   24 : 27   =   0,8 90   : 1 
- Für den Achsenantrieb darf nur das Original-VW-Audi-Ausgleichsgetriebe mit den       

Antriebskegel- und Tellerrad-Übersetzungen  8 : 35  oder   8 : 33  verwendet werden. 
 

- Es dürfen auch geradverzahnte Getrieberäder (z.B. Hewland) mit entsprechenden Kegel- 
Tellerrädern im Original VW Typ 1 Getriebegehäuse verwendet werden, sofern diese in 
allen Gängen exakt mit der nachfolgenden Tabelle übereinstimmen. 

 

- Derartige Getriebe müssen so ausgelegt sein, dass eine Überprüfung der Übersetzung 
jederzeit möglich ist und Kontrollen auch während einer Veranstaltung durchgeführt 
werden können. 

- Es sind nur die nachfolgenden vier Kombinationen aus Kegel/Tellerrad und den 
dazugehörigen vier Gängen erlaubt. Die Verwendung aller vier Übersetzungen zum 
jeweiligen Kegel/Tellerrad ist dabei absolut bindend. 

 

- Das verwendete Kegel/Tellerrad muss oben auf dem Getriebegehäuse mit Schlagzahlen 
gut erkennbar eingeschlagen sein. 

 

Hewland  Variante 1  Variante 2  Variante 3  Variante 4  Original Formel V  
Kegel/Tellerrad  8/35 4,375 9/31 3,889 9/35 3,444 10/31 3,100 8/35 4,3750 

1. Gang 14:31 9,6875 13:37 10,00 14:36 9,8034 12:38 9,8167 16:36 9,8438 
2. Gang 16:24 6,5625 18:34 6,5497 19:32 6,5062 17:34 6,200 20:32 6,5625 
3. Gang 24:27 4,922 21:30 4,9494 22:28 4,9206 20:32 4,960 24:27 4,9220 
4. Gang 26:25 4,207 24:28 4,0444 25:26 4,0185 22:30 4,227 54:58 4,0688 

 
5.4 Bremsen  
 

- Jedes Fahrzeug muss mit einem Bremssystem ausgestattet sein, welches mindestens 
über zwei mit demselben Pedal zu betätigende Bremskreise verfügt (hinten, vorne). Das 
Bremssystem muss so ausgeführt sein, dass die Bremskraft bei undichter Stelle oder bei 
Versagen einer der Bremskreise weiterhin auf mindestens zwei Räder wirkt. 

- Alle Bauteile der Bremsanlage der Vorderachse müssen Original- VW Serienbauteile des 
VW Typs 1 sein. An der Hinterachse dürfen Scheibenbremsen verwendet werden, deren 
Konstruktion und Herkunft freigestellt sind. Der/Die Hauptbremszylinder sowie Fabrikat 
und Ausführung der Bremsbeläge sind ebenfalls freigestellt. 

- Der Mechanismus für Feststellbremsen kann entfernt werden. 
- Der Einbau eines Bremskraftverteilers ist erlaubt; zur Kühlung der Bremsen dürfen 

Lufttleitbleche angebracht werden. 
- Bremsleitungen: original starre Leitungen oder gemäß Luftfahrt-Norm. 
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5.5 Lenkung  
 

Die Art der Lenkung ist freigestellt 
 
 
5.6 Radaufhängung  
 

Vorderachse  
- Vorderachse muss Original- VW- Achse des Typs 1 sein (Kurbellenkerbauart). 
- Die Verbindung der Vorderachse mit dem Fahrwerk ist freigestellt.  
- Die Vorderachse muss mit Teleskop- Stoßdämpfern (Arbeitsweise, Bauart, Fabrikat 

freigestellt) ausgerüstet sein. 
- Stoßdämpferanordnung und Befestigung sind freigestellt. 
- Stoßdämpferbefestigungshorn an Vorderachse kann geändert oder entfernt werden 

(entfernen des Stoßdämpfer bezieht sich auf oberhalb des Achsenrohres befindlichen 
Blechprofilteil 

- Es ist nicht zulässig, das zwischen Achsenrohren befindliche Profil herauszunehmen. 
- Es darf ein Achsenrohr zur Anbringung von Umlenkhebeln für Stoßdämpferbetätigung und 

Befestigung der Tragarme aufgeschnitten oder teilweise entfernt werden. 
- Das Achsrohr darf in seiner Originalabmessung nicht geändert werden (Achsrohrbreite, 

Rohrabstände) und muss quer zur Fahrrichtung eingebaut sein. 
- Zur Abstimmung der Federung dürfen beide Federstäbe verändert oder entfernt und durch 

Halteschrauben oder Stabilisatoren in beliebiger Form ersetzt werden. 
 
Hinterachse  
- Es darf nur die Eingelenkpendelachse des VW Typs 1 verwendet werden; welche als 

Längslenkerbauart ausgeführt sein muss. Die Verwendung der VW Doppelgelenkachse ist 
nicht zulässig. 

- Für die Federung der Hinterräder müssen Schraubenfedern, für die Federdämpfung 
Teleskopdämpfer, deren Arbeitsweise, Bauart und Fabrikat freigestellt sind, verwendet 
werden. Doppelausführungen sind nicht erlaubt. Der Einbau eines Stabilisators beliebiger 
Bauart und Anordnung oder einer Ausgleichsfeder ist zulässig. 

 
Bodenfreiheit  
- Kein Teil des Fahrzeugs darf Boden berühren, wenn ein Reifen ohne Luft ist 
- Schürzen, welche die Distanz zwischen Karosserie und Fahrbahn überbrücken oder 

ähnliche Vorrichtungen, die gleichen Effekt bezwecken, sind nicht erlaubt. 
 
5.7 Räder (Radschüssel + Felge) und Reifen  
 

- Fabrikat, Ausführung und Material der Felgen sind freigestellt 
- Magnesiumfelgen nicht erlaubt 
- Felgen müssen europäischen Normen für Montage schlauchloser Reifen entsprechen 
- Reifen müssen ohne Demontage der Felge montiert werden können 
- Humpvorrichtungen am Innenhorn der Felgen werden besonders empfohlen 
- Abmessungen des Rades: Durchmesser 15 Zoll, Breite vorne max. 6 Zoll, Breite hinten 

max. 7 Zoll (noch vorhandene Felgen 5,5 Zoll Breite dürfen weiter verwendet werden) 
- Slicks und Regenreifen zulässig 
- Einheitsreifen der Marke Dunlop gemäß Art. 3.23 sind vorgeschrieben. 
 
5.8 Karosserie und Abmessungen  
 

Chassis/Fahrgestell:  
- Die Ausführung des Fahrgestells ist freigestellt (Monocoque oder Rohrrahmen). Die 

Verarbeitung muss hinsichtlich der Festigkeit mit ausreichender Sicherheit allen im Betrieb 
auftretenden Belastungen widerstehen können. 

- Die Verwendung vom Monocoques aus Faserverbundwerkstoffen (z.B. Kohlefaser, Kevlar 
etc.) ist nicht gestattet. Von diesem Verbot ausgenommen sind Fahrzeuge, die bereits vor 
dem 01.01.2008 an Meisterschaftsläufen der Formel V Deutschland teilgenommen haben. 
Den Nachweis hierzu hat der Fahrer/Bewerber zu erbringen. 
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a) Karosserie außen (inkl. Scheiben)  
 

- Ausführung und Material der Karosserie ist freigestellt; die Fahrzeugverkleidung kann aus 
mehreren Teilen bestehen.  

- Die Fahrzeugverkleidung - symmetrisch zur Fahrzeuglängsmittelachse – muss mindestens 
den Motor (ohne Antrieb und Getriebe) überdecken. 

- Die maximale Höhe der Karosserie darf vom Boden aus gemessen (rennfertig, ohne 
Kraftstoff, mit Fahrer an Bord) 1000 mm nicht überschreiten. 

- Die maximale Breite der Karosserie (über alles) zwischen Vorder- und Hinterrädern beträgt 
1350 mm. 

- Die maximale Breite der Karosserie (über alles, einschließlich Frontspoiler bzw. Flügel) vor 
den Vorderrädern darf 1350 mm nicht überschreiten. 

- Kein Teil der Karosserie vor den Vorderrädern, welches die Gesamtbreite von 950 mm 
überschreitet, darf in der Höhe über den Vorderrad- Felgenrand hinausragen. 

- Es darf kein Fahrzeugteil weiter als 800 mm hinter der Achse der Hinterräder 
(Radnabenmitte) liegen. 

 

- Seitenkästen  
- Zum Zwecke der Kühlerabdeckung dürfen Seitenkästen angebracht werden. Ihre Höhe in 

Bezug zur Unterkante des Fahrzeugbodens muss mindestens 100 mm betragen.  
 

b) Fahrgastraum/Cockpit  
 

- Mindestabmessungen des Cockpitausschnittes: Länge 600 mm     Breite 400 mm  
- Die Mindestbreite von 400 mm muss über eine Länge von 300 mm vorhanden sein. 
- Der Fahrer muss innerhalb von maximal 7 Sekunden das Fahrzeug verlassen können, 

ohne eine Tür zu öffnen oder irgendwelche Fahrzeug- oder Karosserieteile entfernen zu 
müssen, wobei ein mittels Schnellverschluss abnehmbares Lenkrad abgenommen werden 
darf. 

 
 
c) Zusätzliches Zubehör  
 entfällt 
 
5.9 Aero dynamische Hilfsmittel  
 

Flügel hinten  sind  unter folgende n Voraussetzung en erlaubt:  
- sie müssen auf vollständig abgefederten Teil des Fahrgestells ausreichend befestigt sein, 
- sie müssen symmetrisch zur Fahrzeuglängsachse angebracht sein, 
- die Höhe des Flügels, vom Boden aus gemessen (rennfertig, ohne Kraftstoff, mit Fahrer an 

Bord), darf 900 mm nicht überschreiten, 
- die Breite des Flügels darf 1100 mm nicht überschreiten, 
- der horizontale Abstand des hintersten Punktes der Flügelkonstruktion zur Hinterachsmitte 

(Radnabenmitte) darf 800 mm nicht überschreiten. 
 
Flügel vorne sind unter folgenden Voraussetzungen erlaubt:  
- sie müssen auf vollständig abgefederten Teil des Fahrgestells ausreichend befestigt sein, 
- sie müssen symmetrisch zur Fahrzeuglängsachse angebracht sein, 
- sie dürfen die Sicht des im Cockpit sitzenden Fahrers nicht beeinträchtigen, 
- die Art. 5.8 a) aufgeführten Abmessungen und Bedingungen müssen eingehalten werden  
- der horizontale Abstand des vordersten Punktes der Flügelkonstruktion zur 

Vorderachsmitte (Radnabenmitte) darf 800 mm nicht überschreiten. 
 
 
5.10 Elektrische Ausrüstung  
 
- Falls Kabel oder elektrische Ausrüstungen durch das Cockpit führen oder dort angebracht 

sind, so müssen sie vollständig durch eine Abdeckung aus flüssigkeitsdichtem und 
feuerfestem Material isoliert sein.  
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- Ein elektrischer Anlasser ist Vorschrift, jedoch hinsichtlich Fabrikat und Ausführung 

freigestellt. Er muss vom Fahrersitz aus betätigt werden. 
- Starthilfe: Starthilfe mit einer Hilfsbatterie ist erlaubt, aber nur durch Überbrückung der 

Bordbatterie. Dafür muss ein am Fahrzeug angebrachter Stecker vorhanden sein. 
- Batterie:  Spannung: 12V   Die Batterie ist nach Ausführung und Fabrikat freigestellt. Bei 

Unterbringung im Cockpit muss sie so verkleidet sein, dass ein Auslaufen von 
Batteriesäure in allen Lagen verhindert wird. Die Batterie darf nicht hinter der 
Radnabenmitte der Hinterachse befinden. Trockenbatterien werden zur Verwendung 
empfohlen. 

- Zündanlage:  Die Zündung ist nach Typ und Bauart freigestellt. Doppelzündung ist nicht 
erlaubt. Die Lichtmaschine kann entfernt werden. 

 
5.11 Kraftstoffkreislauf  
 

- Entsprechend Art. 277 des Anhang J ist die Verwendung eines FT3- 
Kraftstoffsicherheitstanks gemäß FIA-Bestimmungen, Art. 275.6.1.3 bis inkl. Art. 275.6.1.5, 
Anhang J, vorgeschrieben. 

- Die Anordnung des/der Kraftstoffbehälter(s) hat so zu erfolgen, dass diese(r) vom Motor 
durch die Feuerschutzwand getrennt ist/sind. Das Fassungsvermögen des/der 
Kraftstoffbehälter(s) darf maximal 40 Liter betragen, inkl. Catch- Tank der nicht mehr als 1 
Liter Inhalt aufweisen darf. 

- Einfüllöffnung(en) und deren Verschluss/Verschlüsse dürfen nicht über die Karosserie 
hinausragen.  

- Öffnungen müssen von ausreichendem Durchmesser sein, um das Entweichen von Luft zu 
ermöglichen, wenn schnell aufgetankt wird (besonders bei Druckbelastung); die 
Behälterentlüftung, die den Behälter mit der Atmosphäre verbindet, muss so beschaffen 
sein, dass kein Treibstoff während der Fahrt ausfließt und die Öffnung(en) muss/müssen 
sich mindestens 250 mm hinter dem Cockpit befinden. 

- Die Entlüftung darf auf keinen Fall durch den Rohrrahmen oder die Sicherheitsstruktur 
geführt werden. 

- Der Behälterverschluss muss so konzipiert sein, dass eine wirksame Verriegelung 
sichergestellt ist, die das Risiko des Öffnens infolge starker Stoßbeanspruchung oder 
falscher Handhabung beim Schließen vermindert. 

- Elektrische Kraftstoffpumpen sind erlaubt, jedoch dürfen diese nicht im Cockpit 
untergebracht sein. Art und Fabrikat sind freigestellt. 

- Kraftstoff: siehe Art. 4.12 
- Alle Kraftstoffleitungen außerhalb des Cockpits mit Ausnahme derer, die dauerhaft am 

Motor befestigt sind, müssen einem Druck von 70 bar und einem Unterdruck von 7,0 bar 
sowie einer Temperatur von 135°C standhalten. 

 
5.12 Schmierungssystem  
 

- Änderungen im Kurbelgehäuse und Ölkreislauf sind erlaubt. 
- Trockensumpfschmierung ist zulässig. 
- Die Verwendung von Ölkühlern ist zulässig, jedoch müssen für diese separate Ölleitungen 

angebracht sein. 
- Falls Leitungen durch das Cockpit führen oder dort angebracht sind, so müssen sie 

vollständig durch eine Abdeckung aus flüssigkeitsdichtem und feuerfestem Material isoliert 
sein. 

- Sämtliche außerhalb des Cockpit liegenden Ölleitungen, mit Ausnahme derer, die ständig 
am Motor angebracht sind, müssen Druck von 70 bar und Unterdruck von 7,0 bar sowie 
einer Temperatur von 232°C standhalten 

- Öltanks inklusive Auffangbehälter müssen vor der Hinterachse (Radnabenmitte) montiert 
sein und dürfen nicht über die Reifeninnenkante hinausragen. 

- Öltanks außerhalb der Hauptstruktur des Wagens angebracht sind, müssen mit einer 
verformbaren Struktur von 10 mm Stärke umgeben sein. 




